
gerichtlichen Tätigkeit eröffneten Geschäftsverteilung, 
wie sie oft üblich ist, ohne Rücksicht auf die Berufs
erfahrung des jeweiligen Schöffen, besondere Neigungen 
und dgl., die bei der Verhandlung der einzelnen Sache 
nützlich sein könnten, verzichten die Gerichte auf ein 
ausgezeichnetes Mittel, eine Sache umfassend zu be
urteilen.

Zum Inhalt der Urteile
Der Überzeugungskraft des Urteils kommt als Ab
schluß des gerichtlichen Verfahrens große Bedeutung 
zu. Das gilt besonders für die in Verkehrssachen er
gehenden Urteile, denn es handelt sich bei den an Ver- 

"kehrsunfällen beteiligten Tätern zum überwiegenden 
Teil um Personen, die in ihrer gesamten Lebenshaltung 
eine gute Einstellung zur Deutschen Demokratischen 
Republik haben und deren Verhalten im Einzelfall mit 
ihrem sonstigen Verhalten.nicht in Einklang steht.
Über die allgemeinen Forderungen an ein Urteil, wie 
sie von H i n d e r e r 3  beschrieben sind, steht das Ge
richt bei der Sachdarstellung eines Verkehrsunfalls 
meistens vor Schwierigkeiten, die sich aus dem schnel
len Ablauf des Verkehrsgeschehens ergeben. Die exakte 
schriftliche Wiedergabe des Geschehensablaufs ist da
her in Verkehrssachen oft komplizierter als in anderen 
Verfahren. Die Bekundungen von Zeugen sind mitunter 
unzulänglich, weil sie nicht darauf eingestellt waren, 
später eine sich in Bewegung befindende Verkehrs- 
situtation genau wiedergeben zu müssen. An dem Un
fall unmittelbar beteiligte Personen haben oft infolge 
ihrer Verletzungen Gedächtnislücken und können zur 
Aufklärung wenig beitragen, womit nur einige Beson
derheiten angedeutet sein sollen. Ohne präzise Gliede
rung des Stoffes und logische Ordnung der Tatsachen 
sowie genaue Darlegung des für feststehend ge
haltenen, beweismäßig gesicherten Sachverhalts ist da
bei nicht auszukommen. Die Urteile gewinnen aber 
nicht an Überzeugungskraft dadurch, daß das Tat
geschehen von einer übertriebenen, weitschweifigen 
Schilderung der Persönlichkeit des Täters oder prä
ambelartigen, nicht auf die Sache bezogenen Vor Sprü
chen überschattet wird. Hinzu kommt, daß aus der 
Persönlichkeit des Täters später bei der Strafzumessung 
oft nicht sichtbare Schlüsse gezogen werden.
In einer von einem Kreisgericht verhandelten Sache 
war der Angeklagte wegen fahrlässiger Tötung ver
urteilt worden. Er hatte ein drei Jahre altes Kind, 
das unbesonnen über den Fahrdamm lief, mit dem Mo
torrad angefahren, wobei es den Tod‘fand. Bei der 
Schilderung der Person des Angeklagten erwähnt das 
Gericht u. a. auch, daß er einige Monate vor dem Un
fall ein Kind unter persönlichem Einsatz vor dem 
Ertrinken gerettet hatte. Bei der Begründung der aus
gesprochenen Strafe aber kommt es am Schluß des 
Urteils mit keinem Wort mehr darauf zurück, um sich 
damit auseinanderzusetzen,'daß Rücksichtslosigkeit und 
mangelnde Disziplin für den Angeklagten nach seinem 
sonstigen Verhalten nicht typisch sind.
Trotz oft recht ausführlicher Schilderung der Persön
lichkeit des Täters fehlt es mitunter an speziell für 
die Beurteilung einer Verkehrssache maßgeblichen Fak
toren. Bei einem Kraftfahrer muß z. B. ersichtlich sein, 
wann er die Fahrerlaubnis erworben hat, über welche 
Fahrpraxis er verfügt, ob er im konkreten Fall strek- 
kenkundig war, ob er das von ihm gelenkte Fahrzeug 
ständig führt oder ob es ihm fremd war usw.
Die Schilderung des eigentlichen Tatgeschehens muß in 
den Urteilen mehr in den Mittelpunkt gerückt werden, 
ohne dabei in übertriebene Genauigkeit und unnütze 
Weitschweifigkeit der Schilderung zu verfallen. Auf 
keinen Fall dürfen unklare Tatsachen, wenn sie für 
die Verurteilung entscheidend sind, durch Annahmen 
oder Vermutungen ersetzt oder ergänzt werden. Zur 
besseren Darstellung des Problems sei das Urteil in der

nachfolgend geschilderten Zivilsache auszugsweise wie
derzugeben :

Der Verklagte befuhr mit einem Lastkraftwagen eine 
Stadtstraße. Dabei fuhr er einen vierjährigen Jungen 
etwa auf der Fahrbahnmitte an und schleifte ihn 
einige Meter mit. Das Kind wurde durch den Unfall 
getötet. Der Verklagte ist wegen der durch den Tod 
des Kindes verursachten Kosten gemäß § 7 Kraftfahr
zeuggesetz in Anspruch genommen worden.
Der Kläger hat dargelegt, das Kind sei bei gehöriger 
Aufmerksamkeit rechtzeitig wahrzunehmen gewesen. 
Es habe sich noch 11 m vor dem Wagen aufgehalten, 
als es sich anschickte, sich auf die Fahrbahn zu be
geben.
Ein unabwendbares Ereignis im Sinne von § 7 Abs. 2 
Kraftfahrzeuggesetz liege nicht vor. Der mit der 
Sache befaßte Zivilsenat hat sich auf folgenden 
Standpunkt gestellt: Die Frage der Entfernung zwi
schen Kind und Wagen ist von Bedeutung, denn von 
einem unabwendbaren Ereignis kann bei einem grö
ßeren Abstand zwischen Kraftfahrzeug und einem am 
Straßenrand spielenden Kind keine Rede sein. Am 

« Straßenrand spielende Kinder sind in ihren Ver
haltensweisen oft unberechenbar. Diese Lebenserfah
rung verpflichtet den Führer eines Kraftwagens, sich 
darauf einzustellen. Das ist jedoch nicht möglich, 
wenn ein Kind so kurz vor ihm auftaucht, daß auch 
bei bester Reaktion alle Maßnahmen, einen Zusam
menprall zu vermeiden, zu spät kommen. Das Ver
halten des Kindes wurde auf Grund folgender Be
weisführung, die durch ein Sachverständigengut
achten belegt war, als unabwendbares Ereignis ange
sehen:
Kinder im Alter von vier Jahren können beim Lauf 
auf kurzer Entfernung eine Geschwindigkeit von 
10 bis 12 km/h entwickeln. Da sich die Anstoßstelle 
3 m von der Gehsteigkante befand, mußte sich das 
Kind bei der festgestellten Geschwindigkeit des 
Wagen 4 m, höchstens 6 m vor dem Wagen befun
den haben, als es auf die Fahrbahn lief.

Die Beweiswürdigung kommt in den Urteilen im all
gemeinen zu kurz. Sie kann kurz sein, wenn die zu 
beurteilenden Tatsachen offenkundig sind. Eine Weit
schweifigkeit ist auch hier nicht am Platz, aber das, was 
zur Beweisführung notwendig ist, muß dargelegt wer
den. Es ist unzureichend, wenn aus einem Urteil und 
im konkreten Fall auch aus den Akten nicht zu ersehen 
ist, woher das Kreisgericht seine Kenntnis hatte, daß 
Kinder, die sich am Straßenrand aufhielten, wild mit 
einem Ball spielten. Diese Tatsache war für die Beurtei
lung des Verschuldensgrades in der Strafsache mit dem 
oben geschilderten tödlichen Verkehrsunfall von ent
scheidender Bedeutung.
Wegen der in den Urteilen in Verkehrssachen zu tref
fenden Feststellungen über die Schuld ist angesichts 
der grundsätzlichen Ausführungen von L e k s c h a s  
zum Problem des fahrlässigen Verschuldens bei Ver
kehrsdelikten4 lediglich auf diese Ausführungen zu ver
weisen. Problematisch ist in aller Regel die Abgrenzung 
zwischen fahrlässiger Schuld und Nichtschuld. Die von 
den Gerichten vorgenommene Verschiebung hat in ver
schiedenen Fällen zu einer Verurteilung wegen fahr
lässiger Tötung oder Körperverletzung geführt, obwohl 
ein schuldhaftes Verhalten nicht vorlag oder nur bei 
einer Überspannung der an die Vorsicht des betreffen
den Verkehrsteilnehmers zu stellenden Anforderungen 
gefunden werden konnte. Es ist den Gerichten zu emp
fehlen, bei der Auseinandersetzung mit der Schuld
frage ‘dem Verurteilten auch Mittel und Wege für die 
Überwindung der seinem Verhalten zugrunde liegenden 
ideologischen Ursachen zu weisen. Wenn die Gerichte 
bei der Untersuchung der Schuldfrage mehr von 
dem Standpunkt herangingen, die Frage aufzuwerfen, 
wie sich ein gewissenhafter Verkehrsteilnehmer in der 
jeweiligen Situation verhalten hätte, und zu einer Ver
urteilung nur gelangten, wenn feststeht, daß ein ande
res Verhalten möglich und ein Unfall dadurch zu ver-
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3 vgl. NJ 1961 S. 371. « NJ 1961 S. 298.


